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Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und der
Bestattungseinrichtungen des Marktes Oberthulba

(Fried hofssatzu ng)
vom 08.1 2.2022

Aufgrund von Art.23 und 24 Abs.1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs.2 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Oberthulba folgende Satzung:
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l. Allgemeine Vorschriften

$ 1 Geltungsbereich

Der Markt Oberthulba errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das
Bestattungswesen als öffentliche Ei nrichtungen :

a) die Friedhöfe
f . im Gemeindeteil Oberthulba, Grundstück Flur-Nr. 2262
2. im Gemeindeteil Frankenbrunn, Grundstück Flur-Nr. 1122
3. im Gemeindeteil Hassenbach, Grundstück Flur-Nr. 390 und Teilflächen von Fl.Nr.
391
4. im Gemeindeteil Hetzlos, Grundstück Flur-Nr. 320 und Teilflächen von Flur-Nr. 321
und 408 5. im Gemeindeteil Schlimpfhof, Grundstück Flur-Nr. 926
6. im GemeindeteilThulba, Grundstück Flur-Nr. 482und Teilfläche von Flur-Nr. 478
7. im GemeindeteilWittershausen, Grundstück Flur-Nr. 76

b) die Leichenhäuser/Aussegnungshallen auf den Friedhöfen
f . im Gemeindeteil Oberthulba
2. im Gemeindeteil Frankenbrunn
3. im Gemeindeteil Hassenbach
4. im Gemeindeteil Hetzlos
5. im Gemeindeteil Schlimpfhof
6. im Gemeindeteil Thulba
7. im Gemeindeteil Wittershausen

$ 2 Friedhofszweck

Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als würdige
Ruhestätte und der Pflege ihres Andenkens.

$ 3 Bestattungsanspruch

(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt
a) die Verstorbenen, die bei ihrem Tod im Markt Oberthulba ihren Wohnsitz hatten,
b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen,
c) die im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine
ordnungsgemäße Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist,

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG.

(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der
besonderen Erlaubnis des Marktes Oberthulba im Einzelfall.

$ 4 Friedhofsveruvaltung

Die Friedhöfe werden vom Markt Oberthulba verwaltet und beaufsichtigt
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$ 5 Schließung und Entwidmung

Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichen
lnteresse ganz oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Es gilt Art. 11 BestG.

ll. Ordnungsvorschriften

$ 6 Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den
Besuch geöffnet.

(2) Der Markt Oberthulba kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile aus
besonderem Anlass vorübergehend untersagen.

$ 7 Verhalten im Friedhof

(1)Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der
Persönlichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Den
Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten.

(2)Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung
Eruvachsener betreten.

(3) Besuchern des Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet
a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde,
b) zu rauchen und zu lärmen,
c) die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kindenrvagen, Krankenfahrstühlen und vom

Markt
Oberthulba zugelassenen Fahzeugen (Arbeitsfahzeugen),

d) der Verkauf von Waren aller Art, sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der
Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

0 Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen
Plätzen,

g) Grabstätten und Grabeinfassungen unberechtigt zu betreten, zu verunreinigen oder zu
beschädigen,

h) das Ablagern von friedhofsfremden Müll,
i) während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten im Friedhof oder in der

Nähe auszuführen.

(a) Die Friedhofsveruvaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
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$ 8 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze und Kunstschmiede haben ihre Tätigkeit auf dem Friedhof
mindestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Die Ausübung der
gewerbsmäßigen Tätigkeit kann versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung
nicht gewährleistet ist oder wenn trotz Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung
oder Anordnung der Friedhofsveruvaltung verstoßen wird. Ein einmaliger schweruviegender
Verstoß ist ausreichend.

(2) Gärtner und sonstige Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit nicht vor Beginn der
Arbeiten anzeigen. Für Gärtner und sonstige Gewerbetreibende gilt Abs. 1 Satz 2 und 3
gleichermaßen.

(3) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, die im lnland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer
Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Abs. 1 und 2 sind nicht anwendbar.

(a) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen Ansprechpartner und über die
Möglichkeit der elektronischen Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen
Verwaltungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; Art. 71a bis 71e
BayVwVfG).

(5) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

(6) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsvenryaltung (Antrag nach $ 7
Abs. 4) mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln
erforderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im
Friedhofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die
Friedhofsvenrualtung das Befahren der Friedhofswege mit Fahzeugen untersagen.

lll. Grabstätten und Grabmale

$ 9 Grabstätten

Die Grabstätten stehen im Eigentum des Marktes Oberthulba. An ihnen können Rechte nur
nach dieser Satzung erworben werden.

$ 10 Grabarten

(1) Es werden folgende Arten von Gräbetn zut Verfügung gestellt:
a) Einzelgräber (Reihengräber)
b) Doppelgräber (Familiengräber)
c) Urnenerdgräber im Urnenhain
d) Urnenkammern in Urnenwänden
e) Urnenbaumgräber
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(2) Es besteht kein Anspruch auf Überlassung oderWiederenruerb eines Nutzungsrechts einer
Grabstätte in einer bestimmten Lage oder Unveränderlichkeit der Umgebung. Der Markt
Oberthulba entscheidet über die Zuteilung der Grabstätten.

$ 11 Aschenreste und Urnenbeisetzungen

(1) Die Urnenbeisetzung ist beim Markt Oberthulba vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der
Anmeldung sind die standesamtliche Sterbeurkunde und die Bescheinigung über die
Einäscherung vozulegen.

(2) Urnen können unterirdisch oder in den dafür vorgesehenen Anlagen beigesetzt werden

(3) ln einer Grabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener einer Familie beigesetzt
werden, jedoch nicht mehr als vier Urnen je Quadratmeter.

(4)Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, nicht
mehr verlängert, ist der Markt Oberthulba berechtigt, bei Räumung oder Wiederbelegung
der Grabstätte, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (2. B. anonymes
Urnengemeinschaftsgrab) die Aschenreste in würdiger Weise der Erde zu übergeben.

$ 12 Größe der Grabstätten

(1) Die einzelnen Gräber dürfen folgende Ausmaße nicht überschreiten:
a) für die Beisetzung von Verstorbenen bis zum vollendeten 6. Lebensjahr:

Reihengräber (Kindergräber): Länge 1,30 m, Breite 0,70 m;

b) für die Beisetzung von Verstorbenen nach dem vollendeten 6. Lebensjahr:
Reihengräber: Länge 2,00 m, Breite 1,2Q m

Doppelgräber: Länge 2,00 m, Breite 1,80 m

(2) Die Tiefe beträgt bei Reihengräbern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 1,30 m, für
Personen nach dem vollendeten 6. Lebensjahr 1 ,60 m. lst vorgesehen, dass vor Ablauf der
Ruhefrist eine weitere Leiche darüber bestattet wird, so muss das Grab bei der
Erstbelegung 2,20 m tief ausgehoben sein. Entsprechendes gilt für Doppelgräber.

(3) Die Beisetzung von Urnen ist auch weiterhin in Erdgräbern möglich. Die Urne muss
mindestens in einer Tiefe von 0,50 m, von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur
Oberkante der Urne gerechnet, beigesetzt werden. Zudem werden folgende
Urnenbestattungsmöglichkeiten angeboten :

f . in den Friedhöfen Thulba und Hetzlos: Urnenwände mit Kammern für jeweils bis zu 4
Urnen
2. in den Friedhöfen Oberthulba, Frankenbrunn, Hassenbach, Schlimpfhof und
Wittershausen:

Urnenhain mit Urnenerdgräbern für bis zu 3 Urnen je Grab
3. im Friedhof Hassenbach: Urnenbaumgräber für bis zu 2 Urnen je Grab.

(4)Der Abstand zum Nachbargrab beträgt bei allen Gräbern mindestens 0,40 m




















